Vereinbarung über die Verwendung
eines firmeneigenen Kfz

abgeschlossen zwischen Frau/Herrn (AN) 

und Firma (AG)

1 Der AN übernimmt am ................................das im Eigentum des AG befindliche Kfz mit dem polizeilichen Kennzeichen und einem Kilometerstand von .................................. . Das Kfz wurde in unbeschädigtem Zustand*) beschädigtem Zustand laut beiliegender Liste*) an den AN übergeben. Mit Unterfertigung dieses Vertrages bestätigt der AN ausdrücklich, dass ihm das Kfz in unbeschädigtem und voll funktionsfähigem Zustand*) beschädigtem Zustand laut beiliegender Liste*) übergeben wurde. Erhält der AN vom AG ein anderes Kfz zugeteilt, so gilt diese Vereinbarung entsprechend.

2. Der AN ist im Besitz des Führerscheines der Klasse ................ ausgestellt am ................ ................................. in .............................................. von ............................................. 

mit der Führerscheinnummer ................................................ und unbefristeter Gültigkeit. Der AN ist verpflichtet, dem AG bei Aufforderung den Führerschein vorzulegen und der AG hat das Recht, den Führerschein zu kopieren.

3. Dem AN wird der guten Ordnung halber mitgeteilt, dass der AG besonderen Wert auf die Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Regelungen legt. Allfällige Verwaltungsstrafen, die durch das Verhalten des AN im Straßenverkehr verhängt werden, sind ausschließlich vom AN zu bezahlen. Der AN erklärt sich mit dem Abzug von Geldstrafen vom nächsten fälligen Gehalt ausdrücklich einverstanden. Überdies ist bei der Verwendung des Kfz ein gänzliches Alkohol‑ und Suchtmittelverbot einzuhalten. Der AN verpflichtet sich, bei ärztlich angeordneter Einnahme von Medikamenten, die die Reaktionsgeschwindigkeit herabsetzen, einen Vorgesetzten über seine Fahruntauglichkeit zu informieren. Abgesehen davon ist der Vorgesetzte von jeder Fahrbeeinträchtigung zu verständigen. Der AN verpflichtet sich weiters, bei einer solchen Fahrbeeinträchtigung jede Benutzung des Kfz zu unterlassen.

Im Fall des Entzugs der Fahrerlaubnis hat der AN jede weitere Verwendung des Kfz zu unterlassen und den Vorgesetzten sobald wie möglich zu verständigen.

4. Die Benutzung des Kfz für Reisen in das Ausland bzw. für private Zwecke ist ohne Genehmigung des AG unzulässig. Ebenso ist die Überlassung des Kfz an betriebsfremde Personen untersagt. Die Überlassung des Kfz an andere AN des AG bedarf der Bewilligung des Vorgesetzten.

5. Der AN verpflichtet sich, für die ordnungsgemäße Pflege, Wartung und Reinigung des Fahrzeuges zu sorgen. Dies umfasst insbesondere auch die Einhaltung der Serviceintervalle und die Einholung der Begutachtungsplakette nach § 57 a StVO etc. Der AN verpflichtet sich ausdrücklich zu einem vorsichtigen und schonenden Umgang mit dem Kfz. Der AN verpflichtet sich weiters, vor der Rückgabe des Kfz ein allenfalls ausständiges Service und sämtliche erforderlichen Reinigungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten durchführen zu lassen. Die Rückgabe hat weiters in betanktem Zustand zu erfolgen.

6. Jegliche Veränderung des Erscheinungsbildes des Kfz (Anbringen von Aufklebern, Aufschriften, Lackierungen, etc.) ist verboten. Im abgestellten Kfz dürfen keinerlei Gegenstände wie etwa Handys, Aktentaschen, Wertgegenstände, etc. aufbewahrt werden.

7. Der AN hat das ihm ausgehändigte Fahrtenbuch täglich vollständig und leserlich zu führen. Das Fahrtenbuch ist jeweils am Monatsende bei Frau/Herrn ...................................................... abzugeben. Funktionsmängel und Schäden am Fahrzeug sind im Fahrtenbuch einzutragen und unverzüglich bei Frau/Herrn .......................................................................................................

zu melden. Die Vornahme von Reinigungs‑ und Servicemaßnahmen ist ebenfalls im Fahrtenbuch zu vermerken. Die für die Durchführung dieser Arbeiten sowie das Tanken ausgestellten Rechnungen sind im Original so rasch wie möglich bei Frau/Herrn ..................... ....................................................... abzugeben.

8. Private Fahrten sind nur bei gesonderter Erlaubnis des AG zulässig. Falls diese Erlaubnis erteilt wird, sind Privatfahrten im Fahrtenbuch als solche gesondert auszuweisen. Die Kosten des Treibstoffs für Privatfahrten sind vom AN zu tragen. Die Bewilligung für private Fahrten kann jederzeit vom AG widerrufen werden. Der AN nimmt zur Kenntnis, dass im Zuge der Lohnverrechnung ein Sachbezug für die private Nutzung des PKW zu berücksichtigen ist (Versteuerung des geldwerten Vorteils der privaten Nutzung des Kfz).

9. Der AN haftet für Schäden, die er schuldhaft (fahrlässig oder vorsätzlich) an dem Kfz verursacht hat.

10. Bei jedem Unfall (auch dann, wenn nur geringfügige Schäden verursacht wurden) muss mit dem anderen Lenker eine Schadensmeldung ausgefüllt werden. Falls Schäden etwa an parkenden Fahrzeugen, Verkehrszeichen, Zäunen, Häusern, etc. verursacht werden, muss unverzüglich eine Anzeige beim nächsten Polizeiposten eingereicht werden. Die Fortsetzung der Fahrt ohne Ausfüllen einer Schadensmeldung bzw. ohne Erstattung einer Anzeige ist als Fahrerflucht anzusehen. Fahrerflucht ist strafbar und kann eine Entlassung nach sich ziehen. Jeder Unfall bzw. jeder Schadenseintritt ist dem Vorgesetzten sobald wie, möglich zu melden. Dem Vorgesetzten ist dabei eine Durchschrift der Schadensmeldung bzw. der Anzeige zu überreichen bzw. zu übermitteln.

11. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder bei Dienstfreistellung ist der AN verpflichtet, dem AG das Fahrzeug unverzüglich zurückzugeben.

............................., am ...............................

Unterschrift des AN 
Unterschrift des AG

